
§ 4  BauNVOAllgemeines Wohngebiet
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ART DER BAULICHEN NUTZUNG § 9 (1) Nr. 1 BauGB

WA1/2/3/3*

§ 9 (1) Nr. 1 BauGB

Grundflächenzahl
(siehe textl. Festsetzungen § 2)0,4

MAß DER BAULICHEN NUTZUNG

§ 16  BauNVO

Baugrenze

§ 9 (1) Nr. 2 BauGBBAUWEISE; BAUGRENZE

§ 23  BauNVO

§ 9 (1) Nr. 11 BauGBVERKEHRSFLÄCHEN

öffentliche Straßenverkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie

o offene Bauweise § 22 BauNVO

GH max = maximale Gebäudehöhe
(siehe textl. Festsetzungen § 2)

§ 16  BauNVOGH max
33,00m üNHN

Zahl der Vollgeschosse § 16  BauNVOI

FLÄCHEN MIT BINDUNGEN FÜR DIE ERHALTUNG
VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND SONSTIGEN
BEPFLANZUNGEN § 9 (1) Nr. 25 b BauGB

Erhalt: Baum
(siehe textl. Festsetzungen § 9) § 9 (1) Nr. 25 b BauGB
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(zwingend) § 16  BauNVOII
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Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen

SONSTIGE PLANZEICHEN

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des
Bebauungsplanes

§ 9 (7) BauGB

§ 16 (5) BauNVO

3 Gebäude

Flurstücksnummer

Flurstücksgrenzen mit Grenzpunkten

SONSTIGE DARSTELLUNGEN OHNE NORMCHARAKTER

6 Bemaßung

13
7

Fußweg

Umgrenzung von Flächen für Vorkehrungen zum
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im
Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes -
Lärmschutzwall (siehe textl. Festsetzungen § 6)

§ 9 (1) Nr. 24 BauGB

Grenze der maßgeblichen Außengeräuschpegel, die
Abgrenzung richtet sich nach dem schalltechnischen
Gutachten (siehe textl. Festsetzungen § 6)

§ 9 (1) Nr. 24 BauGB

- 61 bis 65 dB -

Isophone 60 dB(A) tags, die Abgrenzung richtet sich
nach dem schalltechnischen Gutachten
(siehe textl. Festsetzungen § 6)

§ 9 (1) Nr. 24 BauGB

153,95 m
über NHN

Bezugspunkt in m ü. NHN für die Begrenzung
der Gebäudehöhe

§ 9 (5) Nr. 3 BauGBAltlastenverdachtsfläche

PLANZEICHNUNG M. 1:1000

N

§ 1 Art der baulichen Nutzung – Allgemeines Wohngebiet
(gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 4 u. 1 (6) BauNVO)

(1) Innerhalb der festgesetzten Allgemeinen Wohngebiete (WA1/WA2/WA3/WA3*) können nachfolgend
aufgeführte Nutzungen gem. § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zugelassen werden:

- sonstige nicht störende Gewerbebetriebe.

(2) Innerhalb der festgesetzten Allgemeinen Wohngebiete (WA1/WA2/WA3/WA3*) werden gem. § 4 Abs. 3
BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 6 BauNVO nachfolgend aufgeführte Nutzungen nicht Bestandteil des
Bebauungsplanes:

- Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
- Anlagen für Verwaltungen,
- Gartenbaubetriebe,
- Tankstellen.

§ 2 Maß der baulichen Nutzung
(gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB; §§ 16, 18 und 19 (3) und (4) BauNVO)

(1) Überschreitung der Obergrenzen der Grundflächenzahl

Ausnahmsweise darf bei der Errichtung von baulichen Anlagen in Form von Hausgruppen bei der
Ermittlung der Grundfläche die Grundfläche für

- Hauptgebäude bis zu einer Grundflächenzahl von 0,45

und bei der Errichtung von baulichen Anlagen, deren Zahl der Wohnungen 4 übersteigt, sowie
Hausgruppen die Grundfläche für

- Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten und
- Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO

bis zu einer Grundflächenzahl von 0,7 überschritten werden, wenn Dächer von Hauptgebäuden und
Nebenanlagen mit einer extensiven Dachbegrünung gemäß § 7 (3) versehen werden.

(2) Ermittlung der Grundfläche

Bei der Ermittlung der Grundfläche sind die Grundflächen von baulichen Anlagen unterhalb der
Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, nicht mitzurechnen.

(3) Begrenzung der Höhe baulicher Anlagen

1. Die Gebäudehöhe (GH) der innerhalb der Allgemeinen Wohngebiete (WA1/WA2/WA3/WA3*) 
errichteten baulichen Anlagen wird wie folgt begrenzt:

- WA1-Gebiet: max. 35,50 m üNHN
- WA2-Gebiet: max. 38,00 m üNHN
- WA3-Gebiet: max. 31,50 m üNHN
- WA3*-Gebiet: max. 33,00 m üNHN

Als Gebäudehöhe wird der höchste Punkt der Dachhaut lotrecht zur Bezugsebene gem. Nr. 3 
definiert.

2. Die Traufhöhe (TH) der innerhalb der festgesetzten WA-Gebiete (WA1/WA2/WA3/WA3*) 
errichteten baulichen Anlagen wird wie folgt festgesetzt:

- WA1-Gebiet: max. 31,50 m üNHN
- WA2-Gebiet: max. 32,00 m üNHN
- WA3-Gebiet: max. 28,50 m üNHN
- WA3*-Gebiet: max. 29,00 m üNHN

Die Traufhöhe wird durch den Schnittpunkt der aufgehenden Außenwand mit der äußeren 
Dachhaut und lotrecht zur Bezugsebene gem. Nr. 3 definiert.

Innerhalb der WA-Gebiete (WA1/WA2/WA3/WA3*) wird bei der Ermittlung der Traufhöhe die 
Traufe von Staffelgeschossen nicht mitgerechnet.

3. Der Bezugspunkt für die Ermittlung der o.g. Höhen (m üNHN) ist im Bebauungsplan durch 
Planzeichen festgesetzt.

§ 3 Zufahrten
(gem. § 9 (1) Nr. 11 BauGB)

Je Baugrundstück ist eine max. 3 m breite Zufahrt sowie ein max. 1 m breiter Zugang von der
öffentlichen Verkehrsfläche zulässig. Die Zufahrt und der Zugang können auch auf max. 4 m
zusammengefasst werden.

§ 4 Ableitung des Oberflächenwassers
(gem. § 9 (1) Nr. 14 BauGB)

Das in den WA-Gebieten (WA1/WA2/WA3/WA3*) anfallende nicht verunreinigte Oberflächenwasser ist
auf den Grundstücksflächen über die belebte Bodenzone zur Versickerung zu bringen
(Flächenversickerung). Ist eine Flächenversickerung nicht möglich, ist das anfallende
Oberflächenwasser durch geeignete bauliche oder sonstige Maßnahmen zurückzuhalten und zur
Versickerung zu bringen. Die Sammlung und Speicherung des auf den Dachflächen der Gebäude
anfallenden Oberflächenwassers zur Brauchwassernutzung oder zur Bewässerung von Grünflächen
(Gartenteiche und Zisternen) ist zulässig.

§ 5 Festsetzungen für den Artenschutz
(gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB

(1) Beleuchtung

Innerhalb der festgesetzten WA-Gebiete (WA1/WA2/WA3/WA3*) und entlang der Erschließungsstraßen
und -wege sind insekten- und fledermausfreundliche Leuchtmittel und Beleuchtungen mit warm-weißem
LED-Licht (max. 3.000 Kelvin, Wellenlänge > 540 nm) zu verwenden.

(2) Anbringung von Nisthilfen

Innerhalb der festgesetzten WA-Gebiete (WA1/WA2/WA3/WA3*) sind als Ersatz für verloren
gegangene Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Brutvögeln an den neu zu errichtenden Gebäuden
Nisthilfen wie folgt anzubringen:

1. Insgesamt 10 Nistkästen, alternativ 4 Koloniebrutkästen (je 2-3 Brutplätze pro Kasten, insgesamt
10 Brutplätze) für den Haussperling, Einflugloch 32 mm Durchmesser, innerhalb des 
WA1-Gebietes.

2. Insgesamt 2 Nistkästen für den Hausrotschwanz, Halbhöhlen oder Kästen mit größerem, ovalen 
Einflugloch z.B. 48 mm hoch und 32 mm breit.

3. Insgesamt 2 Nistkästen für die Blaumeise, Einflugloch 26-28 mm Durchmesser.

4. Insgesamt 4 Nistkästen für die Kohlmeise (Halbhöhle, z.B. Nistkasten oder Nistkasten für 
Nischenbrüter), Einflugloch 32 mm Durchmesser.

5. Die Nistkästen sind unmittelbar nach Abschluss der Hochbaumaßnahmen durch eine 
fachkundige Person unter Berücksichtigung der artspezifischen Ansprüche an den jeweiligen 
Gebäuden anzubringen. Aufhänge-Höhe > 2,5 m, Standort möglichst im Halbschatten, 
Einflugloch wettergeschützt.

6. Die Nistkästen sind dauerhaft zu erhalten und sach- und fachgerecht zu pflegen. Abgängige 
Nistkästen sind zu ersetzen.

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung, © 2021

RECHTSGRUNDLAGEN
Baugesetzbuch (BauGB)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. l S. 3634), das zuletzt
durch Artikel 11 des Gesetzes vom 08. Oktober 2022 (BGBl. l S. 1726) geändert worden ist.

Baunutzungsverordnung (BauNVO)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. l S. 3786), die durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. l S. 1802) geändert worden ist.

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes
(Planzeichenverordnung – PlanZV)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 l S. 58), die
zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. l S. 1802) geändert worden
ist.

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. September 2022 (Nds. GVBl. S. 588).

Niedersächsische Bauordnung (NBauO)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. April 2012 (Nds. GVBl. S. 46), zuletzt geändert
durch Artikel 8 des Gesetzes vom 22. September 2022 (Nds. GVBl. S. 578).

PLANZEICHENERKLÄRUNG
1. Gutachten

- Barth & Bitter GmbH, „Gutachtliche Stellungnahme zu den Geruchsimmissionen im 
Zusammenhang mit der Erschließung eines Baugebiets in Nienburg, OT Holtorf Bebauungsplan 
Nr. 198 „Zur Krone“, Wunstorf, 05.07.2021

- GTA Gesellschaft für Technische Akustik mbH, „Schalltechnische Untersuchung zum 
Bebauungsplan in Holtorf der Stadt Nienburg“, Hannover, 12.04.2021

- Abia Arbeitsgemeinschaft Biotop- und Artenschutz GbR, „Untersuchung der Avi- und 
Fledermausfauna im Rahmen der Entwicklung eines B-Planes in Nienburg/Holtorf (Landkreis 
Nienburg) im Jahr 2021“, Neustadt, 18.02.2022

- Rode Umweltschutz GmbH, „Untersuchungsbericht – Bodenuntersuchungen in Bezug auf 
Versickerungsfähigkeit für das Baugebiet „Hotel zur Krone“, Verdener Landstraße 245, 31582 
Nienburg“, Wietzen, 14.03.2022

- Sachverständigenbüro Dipl.-Ing. agr., StR Venzke: „Projekt Nienburg/Weser Baugebiet "Zur 
Krone"“, Springe, 01.06.2022

2. DIN-Vorschriften und Richtlinien

Die in den textlichen Festsetzungen zitierten DIN-Vorschriften und Richtlinien werden bei der Stadt
Nienburg/Weser bereitgehalten.

3. Archäologische Denkmalpflege

Ur- und frühgeschichtliche Bodenfunde wie etwa Keramikscherben, Steingeräte oder Schlacken sowie
Holzkohleansammlungen, Bodenverfärbungen oder Steinkonzentrationen, die bei den geplanten Bau-
und Erdarbeiten gemacht werden, sind gem. § 14 Abs. 1 des NDSchG auch in geringer Menge
meldepflichtig. Sie müssen der zuständigen Kommunalarchäologie (Tel. 05722/9566-15 oder Email:
archaeologie@schaumburgerlandschaft.de) sowie der Unteren Denkmalschutzbehörde der Stadt
Nienburg/Weser unverzüglich gemeldet werden. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2
des NDSchG bis zum Ablauf von vier Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für
ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde die Fortsetzung der Arbeiten
gestattet.

4. Maßnahmen zum Artenschutz

a. Baufeldfreimachung und Bauzeitenregelung

- Zum Schutz der Fauna darf die gesamte Baufeldherrichtung (Baufeldräumung, Entfernung
von Gehölzen, Abschieben von Oberboden, Abriss von Gebäuden etc.) aus 
artenschutzrechtlichen Gründen und zur Vermeidung vom Eintreten von 
Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG nur in der Zeit von Anfang Oktober bis Ende 
Februar durchgeführt werden. Falls dieser Zeitraum nicht eingehalten werden sollte, ist 
durch einen Fachkundigen nachzuweisen, dass auf den betroffenen Flächen/in den 
betroffenen Gehölzen/Gebäuden keine Brutvorkommen oder Nist- oder Schlafplätze 
vorhanden sind. Die Ergebnisse sind zu dokumentieren und die Stadt Nienburg/Weser ist 
hierüber im Vorfeld zu informieren. Sollten die Ergebnisse der vorgenannten Prüfung 
ergeben, dass Verbote gemäß § 44 BNatSchG berührt werden, ist die Untere 
Naturschutzbehörde des Landkreises Nienburg/Weser hinzuziehen.

- Weiter ist aus artenschutzrechtlichen Gründen vor einer möglichen Fällung bzw. Rodung 
von Gehölzen und/oder dem Abriss von Gebäuden eine Sichtkontrolle durchzuführen, ob 
Nester, Spalten oder Höhlen in den Gehölzen, den Gebäuden vorhanden sind, die zum 
Fällungs- oder Rodungszeitpunkt als dauerhafte oder aktuelle besetzte Lebensstätten, 
wiederkehrende Nist- oder Überwinterungshabitate von Fledermäusen, Vögeln oder 
anderen besonders geschützten Tierarten dienen. Bei der Feststellung solcher 
Lebensstätten und Habitate sind die vorgesehenen Arbeiten zu unterlassen und die Untere
Naturschutzbehörde hinzuziehen. Ggf. werden vorgezogene Ausgleichs-, Ersatz- oder 
Vermeidungsmaßnahmen erforderlich.

- Die einschlägigen Bestimmungen des § 44 BNatSchG sind zu beachten. Die im Rahmen 
der vorliegenden Bauleitplanung durchgeführten Prüfungen zur artenschutzrechtlichen 
Verträglichkeit der Planung entbinden nicht von den auf Umsetzungsebene unmittelbar 
anzuwendenden artenschutzrechtlichen Bestimmungen.

b. Anbringung von Nisthilfen für Brutvögel (CEF-Maßnahme)

Auf den Flurstücken 23/6 und 23/25, Flur 4, Gemarkung Holtorf, sind als Ersatz für verloren 
gegangene, dauerhaft genutzte Niststätten von Brutvögeln an den vorhandenen Bäumen 
Nisthilfen wie folgt anzubringen:

- 10 Nistkästen, alternativ 4 Koloniebrutkästen (je 2-3 Brutplätze pro Kasten,
insgesamt 10 Brutplätze) für den Haussperling, Einflugloch 32 mm Durchmesser

- 2 artspezifische Nistkästen für den Star, Fluglochdurchmesser 45 mm, Abstand zwischen 
den Nistkästen mindestens 20 m

- Die Nistkästen sind durch eine fachkundige Person unter Berücksichtigung der 
artspezifischen Ansprüche an den Bäumen anzubringen. Aufhänge-Höhe > 2,5 m, 
Standort möglichst im Halbschatten, Einflugloch wettergeschützt.

- Die Nistkästen sind dauerhaft zu erhalten und sach- und fachgerecht zu pflegen. 
Abgängige Nistkästen sind zu ersetzen.

- 2 Jahre nach Aufhängung Prüfung auf Besatz. Bei Fehlbesatz durch andere Arten ist 
jeweils ein weiterer Nistkasten aufzuhängen.

- Die Maßnahmen sind vor der Baufeldfreiräumung gem. Buchstabe a. funktionswirksam 
umzusetzen.

Abb.: Lage der externen Kompensationsfläche (Artenschutz) – rot schraffiert, 
Kartengrundlage: Auszug aus der Liegenschaftskarte ALKIS, M. 1:1.000 i.O., © 2021 LGLN,
RD Sulingen-Verden, Katasteramt Nienburg/Weser

c. Sicherung und Zuordnung von externen Kompensationsmaßnahmen

Die Sicherung der externen Kompensationsmaßnahme erfolgt über einen städtebaulichen 
Vertrag gem. § 11 BauGB. Auf der Grundlage des zwischen dem Grundstückseigentümer und 
der Stadt Nienburg/Weser abgeschlossenen städtebaulichen Vertrages (§ 11 BauGB) werden die
Kompensationsmaßnahmen dem Bebauungsplan Nr. 198 – Ortsteil Holtorf – „Zur Krone“ 
zugeordnet. Die Pflege und Unterhaltung der externen Kompensationsmaßnahme sind auf der 
Grundlage dieses Vertrages dauerhaft zu gewährleisten.

Die entsprechenden Verträge sind der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises 
Nienburg/Weser mit Erlangen der Rechtskraft des Bebauungsplanes vorzulegen.

6. Belange der Bundeswehr

Die B 215 gehört zum Militärstraßengrundnetz. Solang am Baukörper und der Tragfähigkeit der B 215
keine Änderungen vorgenommen werden, wird dem Vorhaben seitens der Bundeswehr zugestimmt.

Das Plangebiet befindet sich in einem Hubschraubertiefflugkorridor sowie innerhalb des
Zuständigkeitsbereiches für militärische Flugplätze gem. § 18 a Luftverkehrsgesetz und im
Interessengebiet der Militärischen LV-Radaranlage Visselhövede.

Beschwerden und Ersatzansprüche, die sich auf die vom Flugplatz/Flugbetrieb ausgehenden
Emissionen wie Fluglärm etc. beziehen, werden seitens der Bundeswehr nicht anerkannt.

Die Bundeswehr hat keine Bedenken bzw. keine Einwände, solange bauliche Anlagen - einschl.
untergeordneter Gebäudeteile - eine Höhe von 30 m über Grund - nicht überschreiten. Sollte diese
Höhe bei einer späteren Bebauung überschritten werden, sind in jedem Einzelfall der Bundeswehr die
Planungsunterlagen - vor Erteilung einer Baugenehmigung - zur Prüfung zuzuleiten.

Für den Fall, dass zum Bau der Anlagen ein Kran benötigt wird, ist eine Beantragung zur Errichtung
eines Luftfahrthindernisses (§§ 12ff LuftVG) beim Luftfahrtamt der Bundeswehr erforderlich.

7. Altlastenverdachtsfläche

Im Bereich des Flurstückes 25/7 (im Bebauungsplan noch Flst. 31/4, 25/5 und 24/1), Flur 10,
Gemarkung Holtorf, befindet sich die Altlastenverdachtsfläche „Spedition“ (Standort-Nummer
256.022.5747).

8. Hinweise zum Immissionsschutz

Lärmpegelbereiche und maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109 „Schallschutz im Städtebau“

Die für die Festsetzungen des Bebauungsplanes maßgeblichen Außenlärmpegel sind in der
nachfolgenden Tabelle rot umrandet.

*Hinweis: Bei gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maßen von R’W.ges > 50 dB sind die
Anforderungen aufgrund der örtlichen Verhältnisse festzulegen.

HINWEISE 

  Planungsbüro REINOLD, Raumplanung und Städtebau (IfR),
Fauststraße 7, 31675 Bückeburg

Stadt
Nienburg/Weser

- Ortsteil Holtorf -

Übersicht M. 1:5000

N

„Zur Krone“

Fachbereich Stadtentwicklung

Nienburg/Weser, den 30.07.2021

geändert:
21.06.2022
02.11.2022

Verfahrensstand:
rechtskräftig
seit: 6.4.2023

PRÄAMBEL 

Aufstellungsbeschluss

VERFAHRENSVERMERKE

Stadt Nienburg/Weser
Der Bürgermeister

gez. Wendorf

(L.S.)

Stadt Nienburg/Weser
Der Bürgermeister

gez. Wendorf

(L.S.)

___________________________Nienburg/Weser, 29.3.2023

Nienburg/Weser, 29.3.2023

Auf Grund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und des § 84 der Niedersächsischen
Bauordnung und des § 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) - jeweils in den zuletzt
geltenden Fassungen - hat der Rat der Stadt Nienburg/Weser den Bebauungsplan Nr. 198 - Ortsteil Holtorf - „Zur
Krone“, bestehend aus der Planzeichnung mit den textlichen Festsetzungen, als Satzung beschlossen.

___________________________

Der Rat der Stadt Nienburg/Weser hat in seiner Sitzung am 25.01.2022 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 198 -
Ortsteil Holtorf - „Zur Krone“  beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluss wurde gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am 29.01.2022 ortsüblich bekannt gemacht.

Planunterlage

___________________________Nienburg(Weser), den 15.03.2023

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte
Maßstab: 1:1000

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen
Vermessungs- und Katasterverwaltung
Zeichen: 045-L4-141/2021

© 2021
   Landesamt für Geoinformation
    und Landesvermessung Niedersachsen
    Regionaldirektion Sulingen-Verden

Die Vervielfältigung ist nur für eigene, nichtgewerbliche Zwecke gestattet (§ 13 Abs. 4 des Niedersächsischen
Vermessungs- und Katastergesetzes vom 2. 7. 1985, Nds. GVBl. S. 187, geändert durch Artikel 12 des Gesetzes vom
19. 9. 1989, Nds. GVBl. S. 345).

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich bedeutsamen baulichen
Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Stand vom 12.04.2021). Sie ist hinsichtlich der Darstellung
der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei.

Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.

gez. Reinold 

Planverfasser

Stadt Nienburg/Weser
Der Bürgermeister

gez. Wendorf

Stadt Nienburg/Weser
Der Bürgermeister

gez. Wendorf

Öffentliche Auslegung

Satzungsbeschluss

Stadt Nienburg/Weser
Der Bürgermeister

gez. Wendorf

Stadt Nienburg/Weser
Der Bürgermeister

..............................

Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften,

Inkrafttreten

(L.S.)

___________________________Bückeburg, 01.03.2023 

Nienburg/Weser, 29.3.2023

Nienburg/Weser, 29.3.2023

Nienburg/Weser, 6.4.2023

Nienburg/Weser, 

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 198 - Ortsteil Holtorf - „Zur Krone“ wurde ausgearbeitet vom:
Planungsbüro REINOLD, Fauststraße 7, 31675 Bückeburg

Der Rat der Stadt Nienburg/Weser hat in seiner Sitzung am 12.07.2022 dem Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 198 -
Ortsteil Holtorf - „Zur Krone“,  zugestimmt und die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Ort
und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 29.07.2022 ortsüblich bekannt gemacht. Der Entwurf des
Bebauungsplanes Nr. 198 - Ortsteil Holtorf - „Zur Krone“ und die Begründung haben vom 08.08.2022 bis einschließlich
12.09.2022 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.

Der Rat der Stadt Nienburg/Weser hat den Bebauungsplan Nr. 198 - Ortsteil Holtorf - „Zur Krone“, nach Prüfung der
Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB einschließlich Begründung in seiner Sitzung am 20.12.2022
gemäß § 10 BauGB als Satzung beschlossen.

Der Satzungsbeschluss ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am 6.4.2023 im Amtsblatt der Stadt Nienburg/Weser Nr. 12
unter www.nienburg.de ortsüblich bekannt gemacht worden. Auf die Bekanntmachung wurde am 6.4.2023 in der
Tageszeitung "Die Harke" Nr. 82 hingewiesen.
Der Bebauungsplan Nr. 198 - Ortsteil Holtorf - „Zur Krone“ ist damit am 6.4.2023 rechtskräftig geworden.

Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 198 - Ortsteil Holtorf - „Zur Krone“ und der
Begründung mit Umweltbericht sind Verletzungen von Verfahrens- und Formvorschriften und Mängel der Abwägung
beim Zustandekommen des Bebauungsplanes und der Begründung nicht geltend gemacht worden.

Mängel der Abwägung

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

(Unterschrift)

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes mit seinen Festsetzungen durch
Zeichnung, Farbe, Schrift und Text mit den hierzu ergangenen Beschlüssen des Rates übereinstimmt
und dass die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten worden
sind.

AUSFERTIGUNGSVERMERK 

Stadt Nienburg/Weser
Der Bürgermeister

gez. Wendorf

Nienburg/Weser, 29.3.2023 ___________________________

Landesamt für Geoinformation und
Landesvermessung Niedersachsen (LGLN)
Regionaldirektion Sulingen-Verden
- Katasteramt Nienburg (Weser) - (L.S.)

Bebauungsplan Nr. 198

(gem. § 84 Abs. 3 Nr. 1, 3, 5 und 6 NBauO)§ 6 Lärmschutz innerhalb des festgesetzten Allgemeinen Wohngebietes
(gem. § 9 (1) Nr. 24 BauGB)

(1) Aktiver Schallschutz - Lärmschutzwall

1. Auf den im B-Plan festgesetzten Flächen für Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche 
Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)
ist ein Lärmschutzwall mit einer Höhe von mind. 2,2 m zu errichten. Bezugsebene für die Höhe 
des Lärmschutzwalles ist der Betriebshof der Zimmerei (Am Mühlenbach 3).

2. Die Begrünung des Lärmschutzwalles richtet sich nach § 7 (1) der textlichen Festsetzung.

3. Innerhalb der WA3/WA3*-Gebiete sind bauliche Nutzungen gem. § 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB nur 
dann zulässig, wenn die Maßnahmen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen gem. 
Nr. 1 vollständig realisiert oder der Schutz der WA3/WA3*-Gebiete anderweitig gesichert 
hergestellt worden ist.

(2) Passiver Schallschutz

1. Aufgrund der Überschreitungen der Orientierungswerte des Beiblatts 1 zu DIN 18005 für 
Allgemeine Wohngebiete am Tage und in der Nacht durch den Verkehrslärm der Verdener 
Landstraße (B 215) und der Bahnstrecke 1740 sind bei Gebäuden Maßnahmen zum baulichen 
Schallschutz vorzusehen:

a. Innerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten WA-Gebiete (WA1/WA2/WA3/WA3*) sind 
ab einer Schalleinwirkung von 60 dB(A) nachts Fenster von nachts schutzwürdigen 
Räumen zwingend an den straßenabgewandten Gebäude-Westseiten vorzusehen. 
Ausnahmen können zugelassen werden, wenn im Einzelfall nachgewiesen wird, dass mit 
teilgeöffneten hochschalldämmenden Fenstern in nachts schutzwürdigen Räumen ein 
Innenpegel von 30 dB(A) nicht überschritten wird.

b. Außenwohnbereiche von Wohngebäuden sind ab einer Schalleinwirkung von mehr als
60 dB(A) tags dreiseitig zu umschließen und ab 65 dB(A) tags zusätzlich zu überdachen.

c. Darüber hinaus sind die sich aus den im Bebauungsplan festgesetzten maßgeblichen 
Außengeräuschpegeln ergebenden Anforderungen an den baulichen Schallschutz auf 
Grundlage der zum Zeitpunkt der Genehmigung gültigen Fassung der DIN 4109 zu 
beachten.

d. Bei allen zum Schlafen genutzten Räumen ist ein ausreichender Luftwechsel bei 
geschlossenen Fenstern sicherzustellen. (Hinweis: Dies kann z.B. durch den Einbau 
schallgedämmter Lüftungseinrichtungen erfolgen.)

e. Ausnahmen von den Festsetzungen sind zulässig, wenn im Einzelfall auf Grundlage 
einschlägiger Regelwerke der Nachweis erbracht wird, dass z.B. durch die 
Gebäudegeometrie an Fassadenabschnitten geringere maßgebliche Außengeräuschpegel
als unter c. festgesetzt oder geringere Beurteilungspegel als in a. und b. zugrunde gelegt 
erreicht werden können. Dabei dürfen beim Nachweis Abschirmungen durch andere 
Gebäude auf Nachbargrundstücken nicht berücksichtigt werden.

2. Aufgrund der Überschreitungen des Immissionsrichtwerts der TA Lärm für Allgemeine 
Wohngebiete am Tage durch die Anlagengeräusche der Zimmerei sind zu öffnende Fenster von 
Aufenthaltsräumen innerhalb der WA3-/WA3*-Gebiete oberhalb des Erdgeschosses nur an 
Südfassaden zulässig.

§ 7 Durchgrünung des Plangebietes
(gem. § 9 (1) Nr. 25 a BauGB)

(1) Begrünung Lärmschutzwall

1. Der innerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten Fläche für Vorkehrungen zum Schutz gegen 
schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu errichtende
Lärmschutzwall ist mit standortgerechten, im Naturraum heimischen Sträuchern zu bepflanzen. 
Die Pflanzungen sind dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. Die Artenwahl richtet 
sich nach Angaben der Artenlisten in § 8 der textlichen Festsetzungen. Die Sträucher sind 2 x 
verpflanzt, 60 - 100 cm hoch zu pflanzen. Sie sind so anzulegen und zu pflegen, dass sich ein 
artenreiches, freiwachsendes Gehölz entwickeln kann.

2. Die in 1. genannten Pflanzmaßnahmen sind nach Fertigstellung des Lärmschutzwalles 
auszuführen. Sie sind jedoch spätestens zwei Vegetationsperioden nach Realisierung des 
Lärmschutzwalles fertigzustellen.

(2) Anpflanzung von Einzelbäumen

1. Je angefangene 400 m² Grundstücksfläche ist auf den privaten Baugrundstücken innerhalb der 
WA 1- und WA 2-Gebiete mindestens ein standortgerechter, im Naturraum heimischer Laubbaum
oder ein Obstgehölz zu pflanzen, zu erhalten und bei Abgang durch gleichartige zu ersetzen.

2. Die zu pflanzenden Laubbäume sind als Hochstamm mit einem Stammumfang von 12 cm in 1 m 
Höhe oder als wirksamer Stammbusch mit einer Mindesthöhe von 2 m zu pflanzen. Die zu 
pflanzenden Obstbäume sind als Hochstamm mit einem Stammumfang von 7 bis 8 cm in 1 m 
Höhe zu pflanzen. Die Artenwahl richtet sich nach Angaben der Artenlisten in § 8 der textlichen 
Festsetzungen.

3. Die Maßnahmen sind nach Beginn der Baumaßnahmen auszuführen. Sie sind jedoch spätestens
zwei Vegetationsperioden nach Baubeginn fertigzustellen.

(3) Extensive Dachbegrünung

Die Dachflächen sind mit einer Substratschicht von mindestens 10 cm auszuführen und mit einer
standortgerechten Gräser-/Kräutermischung anzusäen oder mit standortgerechten Stauden und
Sedumsprossen zu bepflanzen. Dachbegrünung sind auch in Kombination mit
Dach-Photovoltaikanlagen zulässig.

§ 8 Artenlisten für Gehölzpflanzungen
(gem. § 9 (1) Nr. 25 a BauGB)

(1) Artenliste für standortheimische und -gerechte Gehölzpflanzungen

* Ergebnisse der Untersuchung der Universität Dresden „Gehölzartenwahl im urbanen Raum“

(2) Artenliste für Obstgehölze

§ 9 Erhalt von Einzelbäumen (gem. § 9 (1) Nr. 25 b BauGB)

Die als zu erhaltener Einzelbaum gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB festgesetzten Bäume sind dauerhaft
zu erhalten, zu pflegen und bei Abgang durch gleichartige bzw. standortheimische zu ersetzen. Die zu
pflanzenden Laubbäume sind als Hochstamm bzw. Alleebaum mit einem Stammumfang von
mind. 14 cm (H 14/16, 3xv, mB) zu pflanzen. Die Artenauswahl richtet sich nach der Artenliste unter
§ 8 (1).

§ 1 Räumlicher Geltungsbereich

Der räumliche Geltungsbereich der örtlichen Bauvorschriften ist identisch mit dem räumlichen
Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 198 – Ortsteil Holtorf - „Zur Krone“.

§ 2 Dächer

(1) Auf den innerhalb der festgesetzten WA-Gebiete (WA1/WA2/WA3/WA3*) errichteten Hauptgebäuden
sind nur Sattel-, Walm- oder Krüppelwalmdächer mit Dachneigungen von mindestens 35 Grad zulässig.
Innerhalb der festgesetzten WA1- und WA3-Gebiete sind zudem Flachdächer zulässig.

(2) Auf den innerhalb der festgesetzten WA2- und WA3*-Gebiete errichteten Hauptgebäuden darf die
Summe der Breiten von Dachaufbauten, wie z.B. Dachgauben nicht mehr als 40 v. H. der Gesamtbreite
der jeweiligen Dachfläche ausmachen. Der seitliche Abstand von Dachaufbauten zum Rand der
Dachfläche muss mind. 2,00 m betragen. Solaranlagen, Photovoltaikanlagen und lichtdurchlässige
Unterbrechungen der Dächer sind zulässig.

(3) Flachdächer oder flachgeneigte Dächer mit einer Dachneigung unter 15 Grad sind als Gründach mit
einer extensiven Dachbegrünung gem. der textlichen Festsetzung § 7 (3) auszuführen.

(4) Zur flächenhaften Dachdeckung sind gebrannte Tonziegel sowie Betondachsteine zulässig. Glänzend
engobierte (mit keramischer Überzugsmasse versehen), reflektierende Dachziegel bzw. -steine,
Metallbleche, Faserzement- und Kunststoffeindeckungen sind nicht zulässig.

(5) Als Farben für die Dachdeckung der Hauptbaukörper sind die Farbtöne von "Rot-Braunrot" und
„Braun-Dunkelbraun“ in Anlehnung an die in § 4 genannten RAL-Töne zulässig.

(6) Die unter Abs. 1, 2, 4 und 5 aufgeführten Bauvorschriften gelten nicht für untergeordnete Gebäudeteile,
untergeordnete Dachaufbauten, Dachfenster, Wintergärten, Terrassenüberdachungen, Solaranlagen
(einschl. der Anlagen für die Nutzung von Umgebungswärme), Grasdächer sowie Nebenanlagen
gem. § 14 BauNVO, Garagen gem. § 12 BauNVO und Carports (offene Kleingaragen).

§ 3 Außenwände

(1) Als Material für die bestimmenden Ansichtsflächen der Hauptbaukörper innerhalb der festgesetzten WA
2- und WA 3*-Gebiete sind:

- Sicht- und Klinkermauerwerk in den Farbtönen „rot-rotbraun“,
- Putz in „rot-rotbraun“,
- Holzverschalung nur, wenn sie im Verhältnis zur Fläche je Außenwand untergeordnet ist (<50 % 

der jeweiligen Außenwand), in den Farbtönen „rot-rotbraun“ sowie naturfarben

Die zulässigen Farbtöne sind aus den in § 5 genannten RAL-Farbtönen ableitbar. Konstruktives
Fachwerk ist auch in den Farbtönen „braun“ und „anthrazit“ zulässig.

(2) An den Hauptgebäuden sind Baustoffimitationen und nachgeahmte Konstruktionen jeglicher Art, z.B.
Klinker oder Fachwerkimitationen, unzulässig.

(3) Die unter Abs. 1 und 2 aufgeführten Bauvorschriften gelten nicht für untergeordnete Gebäudeteile,
Wintergärten, Gartenhäuser sowie Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO, Garagen gem. § 12 BauNVO
und Carports (offene Kleingaragen).

§ 4 Fenster

Es sind nur glasteilende oder – z.B. bei Isolierverglasung – innen und außen aufgesetzte Sprossen mit
Abstandshaltern zulässig. Innerhalb von Doppelverglasungen liegende Sprossenimitationen sind
unzulässig.

§ 5 Farbtöne

Für die in § 2 (5) und § 3 (1) festgesetzten Farbtöne sind die genannten Farben zu verwenden. Diese
Farben sind aus den nachstehend aufgeführten Farbmuster nach Farbregister RAL 840 HR ableitbar.

(1) Für den Farbton "rot - rot-braun" im Rahmen der RAL:
2001 - rotorange 3005 - weinrot
2002 - blutorange 3009 - oxydrot
3000 - feuerrot 3011 - braunrot
3002 - karminrot 3013 - tomatenrot
3003 - rubinrot 3016 - korallenrot
3004 - purpurrot

(2) Für den Farbton "braun-dunkelbraun" im Rahmen der RAL:
8001 - ockerbraun 8014 - sepiabraun
8003 - lehmbraun 8015 - kastanienbraun
8004 - kupferbraun 8016 - mahagonibraun
8007 - rehbraun 8017 - schokoladenbraun
8008 - olivbraun 8023 - orangebraun
8011 - nussbraun 8024 - beigebraun
8012 - rotbraun 8025 - blassbraun

(3) Für den Farbton „anthrazit“ im Rahmen der RAL:
7016 - anthrazitgrau
7021 - schwarzgrau
7024 - graphitgrau

§ 6 Einfriedungen

(1) Für die Einfriedung der Grundstücke in den WA-Gebieten (WA1/WA2/WA3/WA3*) sind nur die
nachfolgend aufgeführten Materialien zulässig:

1. Schnitthecken aus standortgerechten Laubgehölzen,
2. Holzzäune mit senkrechter Stäbung,
3. Metallzäune mit senkrechter Stäbung ohne eingezogene Plastikfolienbänder, auch in 

Kombination mit Nr. 1,
4. Stabgitterzäune und Drahtgeflechtzäune, ohne eingezogene Plastikfolienbänder und nur in 

Kombination mit Nr. 1.

(2) Die Höhe der Einfriedungen an öffentlichen Straßenverkehrsflächen ist auf max. 1,20 m Höhe begrenzt.
Bezugsebene ist die gewachsene Erdoberfläche. In Bereichen mit Einhaltung notwendiger
Sichtbeziehungen ist die Höhe auf 0,80 m begrenzt.

§ 7 Gestaltung von Zufahrten, Wegen und Stellplätzen

Innerhalb der festgesetzten WA-Gebiete (WA1/WA2/WA3/WA3*) sind Grundstückszufahrten, Stellplätze
und Wege der Baugrundstücke wasserdurchlässig herzustellen. Ausgenommen von dieser Festsetzung
sind Gefälleflächen mit einer Neigung über 4 %.

§ 8 Gestaltung von Frei- und Gartenflächen

(1) Innerhalb der festgesetzten WA-Gebiete (WA1/WA2/WA3/WA3*) ist die nach der Inanspruchnahme der
Grundflächenzahl (GRZ) einschließlich der zulässigen Überschreitung der GRZ verbleibende
Grundstückfläche als Zier- oder Nutzgarten anzulegen.

(2) Die Gestaltung mit Materialien, die die ökologischen und klimatischen Bodenfunktionen (z.B.
Wasserspeicher, Lebensraum für Pflanzen, Tiere und Kleinstlebewesen) behindern oder unterbinden
(z.B. Material- und Steinschüttungen, Pflaster und sonstige Deckschichten), ist auf den Flächen gem.
Abs. 1 nur auf maximal fünf Prozent der Fläche zulässig. Die Anlage von Gartenteichen kann
ausnahmsweise zugelassen werden. Kiesstreifen um die Gebäude als Spritzschutz sind bis zu einer
Breite von max. 0,50 m zulässig.

(3) Im Bereich zwischen der straßenzugewandten Seite der Hauptgebäude und der festgesetzten
Straßenflächen (sog. Vorgärten) sind gepflasterte, geschotterte und bekieste Flächen mit Ausnahme
von Zufahrten für Stellplätze, Carports und Garagen und notwendige Zuwegungen grundsätzlich
unzulässig.

§ 9 Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig handelt gem. § 80 Abs. 3 NBauO, wer als Bauherr, Entwurfsverfasser oder
Unternehmer vorsätzlich oder fahrlässig eine Baumaßnahme durchführen lässt oder durchführt, die
nicht den Anforderungen dieser örtlichen Bauvorschriften über Gestaltung entspricht. Ein
Zuwiderhandeln kann gem. § 80 Abs. 5 NBauO mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von z.Zt.
500.000 € geahndet werden.

ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN ÜBER GESTALTUNG
9. Kampfmittel

Für die Planfläche liegen dem Kampfmittelbeseitigungsdienst Niedersachsen die folgenden
Erkenntnisse vor:

Luftbilder: Die derzeit vorliegenden Luftbilder wurden nicht vollständig ausgewertet.
Luftbildauswertung: Es wurde keine Luftbildauswertung durchgeführt.
Sondierung: Es wurde keine Sondierung durchgeführt.
Räumung: Die Fläche wurde nicht geräumt.
Belastung: Es besteht der allgemeine Verdacht auf Kampfmittel.
Empfehlung: Luftbildauswertung

Sollten bei Erdarbeiten andere Kampfmittel (Granaten, Panzerfäuste, Minen etc.) gefunden werden, ist
die zuständige Polizeidienststelle, das Ordnungsamt oder der Kampfmittelbeseitigungsdienst des LGLN,
Regionaldirektion Hameln-Hannover, umgehend zu benachrichtigen.

10. Bergbau

Das Plangebiet befindet sich in einem Erlaubnisfeld der Mittelweser Heilquellen GmbH zur
Solegewinnung. Für Tiefenbohrungen von mehr als 100 m ist eine zusätzliche gebührenpflichtige
Genehmigung nach dem Bergbaurecht erforderlich.

gez. Sabrina Franke
Im Auftrage 

(Vermessungsoberrätin)


